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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit lade ich Sie, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, 

sehr herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung der MAN SE ein, 

die am 16. Mai 2018 im MAN Truck Forum in München stattfi ndet. 

Dort präsentieren wir Ihnen die Geschäftsentwicklung des Unter-

nehmens in direkter Nähe zu unserem Münchner Werk – und zeigen 

Ihnen interessante Fahrzeuge und Motoren aus der MAN Gruppe.

In unserem Geschäftsfeld Commercial Vehicles entwickelte sich 

die Nachfrage nach Lkw, Transportern und Bussen in wichtigen 

Regionen überwiegend positiv. Der europäische Nutzfahrzeug-

markt zeigte sich nach kräftiger Belebung im Vorjahr auf hohem 

Niveau konstant. Lateinamerika hat die Talsohle durchschritten – 

im zweiten Halbjahr erlebte der brasilianische Nutzfahrzeugmarkt 

einen starken Aufwärtstrend. Auch Russland legte zu. China und 

Indien entwickelten sich ebenfalls positiv.

In unserem Geschäftsfeld Power Engineering verbesserte sich die 

Situation etwas. Der Marinemarkt und der Markt für Turbomaschinen 

verbuchten ein leichtes Wachstum. Im Segment der Handelsschiffe 

blieb der Markt weiter unter Druck. Positiv war die gute Nachfrage 

nach Kreuzfahrtschiffen sowie im Spezialmarkt für Behörden-

schiffe. Der allgemeine Trend zugunsten gasbetriebener Schiffe 

setzte sich fort. Auch der Markt für Energieerzeugung zeigte eine 

leicht höhere Nachfrage. Dies gilt ebenfalls für Kraftwerke, die mit 

Dual-Fuel oder mit Gas betrieben werden. 

Die MAN Gruppe behauptete und festigte im Geschäftsjahr 2017 in 

allen Bereichen führende Marktpositionen. Dabei zahlten sich 

unsere hohe Innovationskraft, die Qualität bei Produkten und im 

Service sowie unsere Nähe zu den Kunden aus. Mit einer starken 

Teamleistung haben wir viele Veränderungen sowie neue Projekte 

angestoßen. Unsere Zukunftsprogramme haben wir konsequent 

umgesetzt: Bei MAN Truck & Bus wurde PACE2017 erfolgreich 

abgeschlossen, bei MAN Diesel & Turbo wurde Base Camp 3000+ 

nachdrücklich vorangetrieben. 

Wir freuen uns darauf, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

Sie auf unserer Hauptversammlung in München begrüßen zu dürfen. 

Im Vorfeld möchten wir Sie darüber informieren, dass die MAN SE 

keine Dividende mehr ausschüttet. Stattdessen erhalten außen-

stehende Aktionäre auch für 2017 die im Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag mit der Volkswagen Truck & Bus GmbH 

festgeschriebene Barausgleichszahlung von 3,07 € pro Stamm- 

oder Vorzugsaktie für das volle abgelaufene Geschäftsjahr.

Falls Sie nicht persönlich an unserer Hauptversammlung teilneh-

men können, haben Sie die Möglichkeit, diese online zu verfolgen 

(www.corporate.man.eu/hauptversammlung) und Ihre versamm-

lungsbezogenen Aktionärsrechte bzw. Ihr Stimmrecht auf einen 

Bevollmächtigten zu übertragen. Dafür können Sie zum Beispiel 

unser Internet-Vollmachts-System nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Drees

Vorsitzender des Vorstands der MAN SE

A. Vorwort

Joachim Drees
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MAN SE 
München

Einladung zur 138. ordentlichen Hauptversammlung der 
Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft 
am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, um 10.00 Uhr in München. 

Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und 

die Vorschläge der Verwaltung zur Beschlussfassung sind im 

Bundesanzeiger vom 28. März 2018 wie folgt veröffentlicht:

MAN SE, München

International Securities Identification Numbers (ISIN):

Stammaktien             DE0005937007

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht               DE0005937031

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,  

wir laden Sie hiermit zu der am Mittwoch, dem 16. Mai 2018,  

um 10.00 Uhr, im MAN Truck Forum der MAN Truck & Bus AG, 

Dachauer Straße 570, 80995 München, stattfindenden 138. ordent-

lichen Hauptversammlung der MAN SE ein. 

B. Einladung

Einladung zur 138. ordentlichen Haupt-
versammlung der Stammaktionäre und 
Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft 
am Mittwoch, dem 16. Mai 2018, um 
10.00 Uhr in München 
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I. Tagesordnung

Tagesordnung 

und Vorschläge zur Beschlussfassung für die 138. ordentliche 

Hauptversammlung der MAN SE am Mittwoch, dem 16. Mai 2018:

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MAN SE und 
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 
sowie des für die MAN SE und den MAN Konzern zusammen- 
gefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 einschließ-
lich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a 
Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB, des Berichts nach § 289 Abs. 4 HGB 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind 

im Internet unter www.corporate.man.eu/hauptversammlung 

zugänglich. Zudem werden diese Unterlagen in der Hauptver-

sammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Zu dem 

Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung vorgesehen,  

da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und 

Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am  

28. Februar 2018 gebilligt hat. 

2. Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 

amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen 

Zeitraum zu erteilen. 

3. Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 

amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen 

Zeitraum zu erteilen. 

4. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Christian Porsche legte mit Wirkung zum 10. November 

2017 sein Mandat als Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der 

MAN SE nieder. Gemäß § 104 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Ziff. 2 AktG 

bestellte das Amtsgericht München mit Beschluss vom 23. Januar 

2018 Frau Stephanie Porsche-Schröder ergänzend und mit sofor-

tiger Wirkung als Anteilseignervertreterin zum Mitglied des Auf-

sichtsrats der MAN SE. Diese ergänzende gerichtliche Bestellung 

wird nun durch die Wahl eines Vertreters der Anteilseigner zum 

Mitglied im Aufsichtsrat der MAN SE ersetzt.

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 

über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), § 17 SE-Aus-

führungsgesetz, § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, § 15.1 der 

Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der MAN SE 

vom 18. Februar 2009 sowie § 7 Abs. (1) der Satzung der MAN SE 

aus 16 Mitgliedern zusammen, und zwar aus acht Anteilseigner- 

und acht Arbeitnehmervertretern. Die acht Anteilseignervertreter 

sind gemäß § 7 Abs. (3) Satz 1 der Satzung der MAN SE von der 

Hauptversammlung zu wählen. Die acht Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat werden gemäß § 7 Abs. (3) Satz 2 der Satzung der 

MAN SE nach den Bestimmungen der nach dem SE-Beteiligungs- 

gesetz geschlossenen Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeit-

nehmer in der SE vom 18. Februar 2009 in den Aufsichtsrat berufen. 
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Gemäß § 17 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz muss sich der Auf-

sichtsrat bei einer börsennotierten SE, deren Aufsichtsrat aus der-

selben Anzahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern 

besteht, aus mindestens 30 Prozent Frauen und mindestens 30 

Prozent Männern zusammensetzen. Die Anteilseignervertreter im 

Aufsichtsrat haben gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Gesamterfüllung widersprochen. Folglich ist der Aufsichtsrat 

sowohl auf Anteilseignerseite als auch auf Arbeitnehmerseite 

jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern 

zu besetzen. Der nachfolgende Beschlussvorschlag genügt somit 

dem Mindestanteilsgebot des § 17 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz.

Der Wahlvorschlag steht im Einklang mit dem Kompetenzprofil des 

Aufsichtsrats und den Zielen, die sich der Aufsichtsrat für seine 

Zusammensetzung gegeben hat.

Dementsprechend schlägt der Aufsichtsrat auf Empfehlung des 

Nominierungsausschusses vor, 

Frau Stephanie Porsche-Schröder  

Lochau, Österreich

geb. 11. Februar 1978 in Stuttgart, Deutschland

Diplom-Designerin

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen 

Aufsichtsräten:

 MAN Truck & Bus AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen 

Kontrollgremien:

 Italdesign Giugiaro S.p.A., Italien   

 Scania AB, Schweden

 Scania CV AB, Schweden

für die restliche Amtszeit der in der Hauptversammlung der MAN SE 

am 15. Juni 2016 für fünf Jahre, das Jahr gerechnet vom Ende 

einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten, 

gewählten Anteilseignervertreter zum Mitglied des Aufsichtsrats 

der MAN SE zu wählen.

Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsrats-

kandidatin sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses 

vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- 

gesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
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Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 4 zur Wahl  
vorgeschlagene Aufsichtsratskandidatin

Stephanie Porsche-Schröder

Lochau, Österreich

geb. 11. Februar 1978 in Stuttgart, Deutschland

Staatsangehörigkeit: Österreichisch

Beruflicher Werdegang:

2012 bis heute  

 Mitglied der Porsche Familiengesellschaftergruppe;

 Elternzeit

2006 – 2012

 Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH, München;

 Produktdesigner im Bereich Consumer Products  

 (Garment Care);

 Gestaltung und Entwicklung von Industrieprodukten  

 in Zusammenarbeit mit der Konstruktionsabteilung bis 

 hin zur Serienreife

2004 – 2006

 BSH Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH, München; 

 Traineeprogramm im Bereich Marketing/ Design;

 3 Monate bei BSH Electrodomésticos España S.A., Zaragoza

Ausbildung:

1998 – 2004 

 Studium an der Hochschule für Gestaltung 

 (Fachrichtung Produktdesign), Karlsruhe

1997 

 Abitur am Gymnasium der Benediktiner, Schäftlarn

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 

inländischen Aufsichtsräten:

 MAN Truck & Bus AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien:

 Italdesign Giugiaro S.p.A., Italien   

 Scania AB, Schweden

 Scania CV AB, Schweden
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II. Weitere Angaben zur Einladung

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 

Grundkapital der Gesellschaft 376.422.400 Euro und ist eingeteilt in 

147.040.000 Stückaktien. Von den 147.040.000 Stückaktien sind 

140.974.350 Stück Stammaktien und 6.065.650 Stück Vorzugs-

aktien. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Mit den Vorzugs- 

aktien ist satzungsgemäß kein Stimmrecht, aber ein Teilnahmerecht 

verbunden. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. Zum Zeitpunkt 

der Einberufung der Hauptversammlung sind daher insgesamt 

140.974.350 Stammaktien stimmberechtigt.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der  
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 15 der Satzung 

und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 9. Mai 2018 

(24.00 Uhr) bei der Gesellschaft angemeldet und dieser ihren 

Anteilsbesitz nachgewiesen haben. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes, in der Regel vom depotführen-

den Institut erstellt, muss sich auf den Beginn des 25. April 2018 

(0.00 Uhr) (Nachweisstichtag) beziehen. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis 

der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. 

zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Dies bedeutet, dass 

Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwor-

ben haben, weder an der Hauptversammlung teilnehmen können 

noch Stimmrechte in der Hauptversammlung haben. Der Nach-

weisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der 

Aktien. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag 

veräußern, sind deshalb – bei rechtzeitiger Anmeldung und  

Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur 

Gesellschaft gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und – soweit sie Stammaktionäre sind – zur Ausübung ihres  

Stimmrechts berechtigt. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen 

jeweils der Textform (§ 126b BGB), haben in deutscher oder engli-

scher Sprache zu erfolgen und müssen der Gesellschaft zugegan-

gen sein. Erbeten wird der Zugang unter der nachstehenden 

Adresse:

MAN SE

c/o Computershare Deutschland GmbH & Co. KG

Computershare Operations Center

80249 München

Fax: + 49 89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der 

Anmeldung bei der Gesellschaft unter der oben genannten 

Adresse werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten 

Vertretern Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, 

werden die Aktionäre gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten 

für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotfüh-

renden Instituten anzufordern. Die Anmeldung und der Nachweis 

des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen von dem jeweiligen 

depotführenden Institut an die Gesellschaft versendet. Aktionäre, 

die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Haupt-

versammlung bei ihren depotführenden Instituten angefordert 

haben, brauchen insoweit nichts weiter zu veranlassen.
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Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch einen  
Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-

men möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtig-

ten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen 

sonstigen bevollmächtigten Dritten, ausüben lassen. Auch in die-

sen Fällen sind jeweils eine fristgemäße Anmeldung und der Nach-

weis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll- 

mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform  

(§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-

vereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG 

gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird. 

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigun- 

gen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestell- 

ten Personen oder Institutionen sind in der Regel Besonderheiten zu  

beachten. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-

gung oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG 

gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, 

werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung 

bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen und sich mit 

diesen abzustimmen. 

Zur Vereinfachung der Vorbereitung der Hauptversammlung wer-

den Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, gebe-

ten, entweder, sofern dies das depotführende Institut anbietet, eine 

Eintrittskarte direkt auf den Namen des Vertreters ausstellen zu 

lassen oder für die Vollmachtserteilung das von der Gesellschaft 

zur Verfügung gestellte Vollmachtsformular zu verwenden. Das 

Vollmachtsformular sieht auch eine Unterbevollmächtigung vor.  

Es befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den 

Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern nach Eingang 

des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung bei der 

Gesellschaft zugesandt wird.

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann 

dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 

Hauptversammlung die Eintrittskarte oder die Vollmacht an der 

Einlasskontrolle vorweist oder der Aktionär oder sein Vertreter  

den Nachweis elektronisch durch Erklärung gegenüber der  

Gesellschaft über das internetgestützte Vollmachts- und  

Weisungssystem übermittelt, das unter der Internetadresse  

www.corporate.man.eu/hauptversammlung zugänglich ist.  

Die Gesellschaft bietet den Aktionären zudem an, Vollmachten an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu ertei- 

len. Diesen müssen neben einer Vollmacht zudem auch Weisungen 

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechts- 

vertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Eine  

Ausübung der Stimmrechte durch die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft nach eigenem Ermessen ist nicht möglich. Die Ertei-

lung der Vollmachten an die von der Gesellschaft benannten Stimm- 

rechtsvertreter, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächti-

gung können vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) 

bis spätestens zum Ablauf des 14. Mai 2018 (24.00 Uhr) erteilt 

werden. Die Aktionäre werden gebeten, für die Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter das entsprechende Formular zu verwenden, welches 

auf der Eintrittskarte abgedruckt ist. Die Erteilung einer Vollmacht 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung können durch 

den Aktionär auch elektronisch über das internetgestützte Voll-

machts- und Weisungssystem der Gesellschaft, zugänglich unter 

www.corporate.man.eu/hauptversammlung, erfolgen, und zwar 

auch noch während der Hauptversammlung bis zum vom  

Versammlungsleiter verkündeten Ende der Generaldebatte. Zur 
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elektronischen Bevollmächtigung und zur Weisungserteilung an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über dieses 

System ist ebenfalls eine fristgerechte Anmeldung und Übermittlung 

des Nachweises des Anteilsbesitzes sowie die Bestellung einer Ein-

trittskarte zur Hauptversammlung erforderlich.

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 

Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktio-

näre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende 

Informationen sind auch im Internet unter www.corporate.man.eu/

hauptversammlung zugänglich.

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen  
einer Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO,  
§ 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten 

Teil (5 %) des Grundkapitals oder allein oder zusammen den antei-

ligen Betrag von 500.000 Euro erreichen (dies entspricht – aufge-

rundet auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 195.313 Aktien), 

können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergän-

zungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens  

30 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und 

der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, 

also bis spätestens zum Ablauf des 15. April 2018 (24.00 Uhr), 

zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. Die Aktionäre werden gebeten, entsprechende 

Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten:

MAN SE

Vorstand

Hauptversammlung/FL

Dachauer Straße 641

80995 München

Fax: + 49 89 36098-68281 

E-Mail: hv2018-antrag@man.eu

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen der Tagesordnung 

werden – soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht 

wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-

anzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentli-

chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 

dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 

verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

www.corporate.man.eu/hauptversammlung bekannt gemacht 

und den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, 
§ 127 AktG

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen Vorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 

Tagesordnung an die Gesellschaft stellen sowie Wahlvorschläge 

zur Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 4) oder 

zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) machen. 

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei 

Wahlvorschlägen bedarf es einer Begründung nicht. Gegenan-

träge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung 

sind jeweils ausschließlich an die oben angegebene Adresse zu 

richten, an die auch Ergänzungsanträge zur Tagesordnung zu 

richten sind. Anderweitig adressierte Gegenanträge und/oder 

Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.



MAN Hauptversammlung20 MAN Hauptversammlung 21

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesell-

schaft unter der vorstehend angegebenen Adresse mindestens  

14 Tage vor der Hauptversammlung – der Tag des Zugangs und der  

Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, also 

bis spätestens zum Ablauf des 1. Mai 2018 (24.00 Uhr), zugegan-

gen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

unverzüglich über die Internetseite www.corporate.man.eu/haupt-

versammlung zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3, § 127  

Satz 1 AktG).  

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegen-

antrags und seiner Begründung sowie eines Wahlvorschlags abse-

hen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.corporate.man.eu/hauptversammlung 

dargestellt. Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich 

gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den 

Wohnort der vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die zusätzlichen Angaben zu 

deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten enthalten.

Gegenanträge sind im Übrigen nur dann gestellt, wenn sie während 

der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines 

jeden Aktionärs, auch ohne vorherige fristgerechte Übermittlung 

von Gegenanträgen, während der Hauptversammlung Gegenan-

träge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt 

unberührt.

Auskunftsrechte gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft ein-

schließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunfts-

verlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich 

im Rahmen der Generaldebatte zu stellen.

Gemäß § 16 Abs. (4) der Satzung der Gesellschaft kann der Ver-

sammlungsleiter das Frage- und Rederecht von Aktionären ange-

messen beschränken. Zudem ist der Vorstand berechtigt, in 

bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG geregelten Fällen die Auskunft 

zu verweigern. Die Tatbestände, in denen der Vorstand berechtigt 

ist, die Auskunft zu verweigern, sind auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.corporate.man.eu/hauptversammlung 

dargestellt.

Weitergehende Erläuterungen auf der Internetseite 
der Gesellschaft und Veröffentlichungen in anderen Medien

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversamm-

lung zugänglich zu machenden Unterlagen, einschließlich der 

erforderlichen Informationen nach § 124a AktG, Anträge von Aktio- 

nären sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 

Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, Art. 50 Abs. 2 SEAG, 

§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind ab 

Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der 

Gesellschaft unter www.corporate.man.eu/hauptversammlung 

abrufbar. Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch 

während der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 zugänglich sein.  

Die Einberufung der Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger 

vom 28. März 2018 veröffentlicht und wurde solchen Medien zur 

Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten.
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Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der MAN SE sowie die interessierte Öffentlichkeit 

können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versamm-

lungsleiters am 16. Mai 2018 ab 10.00 Uhr in voller Länge live im 

Internet verfolgen (www.corporate.man.eu/hauptversammlung). 

Weitergehende Informationen hierzu sind ebenfalls im Internet 

unter www.corporate.man.eu/hauptversammlung einsehbar. Die 

Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter 

sowie die Rede des Vorsitzenden des Vorstands stehen auch nach 

der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung.

München, im März 2018

Der Vorstand
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MAN SE

Dachauer Straße 641

80995 München

Tel.: + 49 89 36098-0

Fax: + 49 89 36098-68281

www.corporate.man.eu/hauptversammlung


